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Bürgerbegehren „Rettet das Schauspielhaus“ 
hier: Überprüfung der eingereichten Unterstützungsunterschriften 
 
 
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens haben am 2. März 2010 insgesamt 11 Aktenordner mit 

– nach eigenen Angaben – 30.500 Unterstützungsunterschriften übergeben. Das Prüfergeb-

nis stellt sich wie folgt dar: 

 

Tatsächliche Anzahl der Unterstützungsunterschriften: 29.044  

 
 davon gültige Unterschriften:   23.288 (80,2%) 
 
 davon ungültige Unterschriften:     5.756 (19,8%) 
 

Die ungültigen Unterschriften ergeben sich aus folgenden Gründen: 

- Mehrfachunterschriften 226 (  3,9%) 

- keine Abstimmungsberechtigung 479 (  8,3%) 

- unleserliche Angaben 883 (15,3%) 

- nicht mit Hauptwohnung gemeldet 1.463 (25,4%) 

- Angaben unvollständig und/oder fehlerhaft 2.705 (47,1%) 

 

Zum maßgeblichen Stichtag 31.12.2009 (vgl. § 2 Absatz 4 Satz 3 der Satzung der Stadt Köln 

über die Durchführung von Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Ratsbürgerentscheiden 

vom 23. Januar 2009) waren insgesamt 771.523 Personen zu Gemeindewahlen wahlberech-

tigt.  

Das Unterschriftenquorum gemäß § 26 Absatz 4, Satz 1, letzter Spiegelstrich GO NRW 

beträgt für Gemeinden über 500.000 Einwohner 3%, somit 23.146. 

 

Dieses Quorum wurde mit einer Überschreitung von +142 erreicht. 
 

Am 17.03.2010 überreichten die Initiatoren mir form- und fristgerecht weitere 11 Ordner mit –

nach dortigen Angaben – 23.000 Unterschriften. 

 

Da das notwendige Quorum bereits zu diesem Zeitpunkt erreicht war, wurden diese Unter-

schriften keiner Gültigkeitsprüfung mehr unterzogen. 

 


